Vereinbarungen zur Altersteilzeit

Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag vom .........................................................................

Zweck dieser Zusatzvereinbarung ist es, die Arbeitszeit von 

Frau/Herrn ....................................................................................................................... (AN)

einvernehmlich zu kürzen, wobei weiterhin die vollen Sozialversicherungsbeiträge sowie .......... % des bisherigen Gehaltes bezahlt werden und der AG eine entsprechende Förderung nach § 27 Abs. 4 AlVG erhält. Die Vereinbarung erfolgt nach den Vorgaben des § 27 AlVG.

Der oben bezeichnete Arbeitsvertrag wird wie folgt geändert:

1.
Die Vertragsparteien vereinbaren ausdrücklich, dass ab ............................... die wöchentliche Arbeitszeit (statt bisher .................. Stunden) ................. Stunden beträgt. Der AN erhält ab ............................ ein Gehalt von € ................................... brutto pro Monat zuzüglich Sonderzahlungen gemäß § ........ des ............................................ KV. Der AG entrichtet weiterhin jene Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit.

2.
Diese Vereinbarung steht unter der Bedingung, dass der AG die Förderungen gemäß § 27 Abs. 4 AlVG erhält. Sollte vor dem Beginn der Laufzeit keine rechtsverbindliche Förderungszusage erfolgen, so gilt diese Vereinbarung als nicht abgeschlossen. Sollten diese Förderungsleistungen während der Laufzeit dieser Vereinbarung eingestellt werden, so tritt diese Vereinbarung mit dem Einstellungszeitpunkt außer Kraft. Mit dern Außer‑Kraft‑Treten dieser Vereinbarung ist jene Arbeitszeitvereinbarung wieder anzuwenden, die vor dem Beginn der Laufzeit dieser Vereinbarung einzuhalten war, falls keine abweichende Vereinbarung abgeschlossen wird.

3.
Falls das Arbeitsverhältnis während der Laufzeit dieser Vereinbarung beendet wird und nach den §§ 23 und 23a AngG ein Abfertigungsanspruch besteht, so ist die Abfertigung auf der Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit (die durch diese Vereinbarung erfolgt ist), zu berechnen.

4.
Diese Vereinbarung ist auf ................. Jahre
 befristet, sofern nicht zuvor Punkt 2. (über das Außer‑Kraft‑Treten) zur Anwendung kommt, oder das Arbeitsverhältnis beendet wird.

........................................ , am ..............................

....................................................................................................................................................

AN                                                                                                                                        AG

� Höchstens 6,5 Jahre für Frauen ab dem vollendeten 50. Lebensjahr und für Männer ab dem vollendeten 55. Lebensjahr.





